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(54) Arbeitschutzhandschuh

(57) Bei einem Arbeitsschutzhandschuh (1) ist zu-
mindest der den Handrücken abdeckenden Bereich als
Schnittschutz ausgebildet. Der Arbeitsschutzhandschuh
(1) ist an den Handbereich (2) anschließend mit einer
schlauchartigen Verlängerung (3) versehen, welche zu-
mindest einen Teilbereich der Länge des Unterarmes ei-
nes Benützers abdeckt. Weiter ist (sind) an dem an den

Handbereich (2) anschließenden vorderen Ende des Ar-
beitsschutzhandschuhes (1) eine oder mehrere Öffnun-
gen (5, 6, 7) zum freien Auskragen der Finger (8) des
Benützers ausgebildet. Ein Schutz ist daher über das
Handgelenk des Benützers hinaus bis über den Unter-
arm (4) möglich. Die Finger (8) bleiben aber für die Be-
dienung von Geräten und Maschinen frei.
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